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In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 042 075

…



- 2 -

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Müller und

Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

Unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und

Markenamts, Patentabteilung 1.37, vom 19. Juni 2018 wird das

Patent 10 2007 042 075 widerrufen.

G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Prüfungsstelle für Klasse H 02 K,

hat auf die am 5. September 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität der

japanischen Patentanmeldung JP 2006-246927 eingereichte Anmeldung

10 2007 042 075.9 mit Beschluss vom 19. Oktober 2015 das Patent

10 2007 042 075 mit der Bezeichnung „Fahrzeug-Wechselstromgenerator“ erteilt.

Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 4. Februar 2016 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2016,

eingegangen beim DPMA am 4. November 2016, Einspruch erhoben und

beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Einsprechende hat

geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1

Nr. 1 PatG) und auf folgende Druckschriften verwiesen:

D1 DE 42 38 999 C1

D2 US 2002/0047484 A1
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D3 US 3 020 427 A

D4 US 2004/0145255 A1

D5 DE 195 49 204 A1

D6 DE 692 07 565 T2

E1 US 5 903 073 A

E2 DE 40 38 663 A1

E3 EP 1 032 112 A1

E4 DE 41 29 411 C2

E5 JP S57- 6 551 A

E6 WO 2005/093 930 A1

E6' US 2007/0222311 A1

E7 US 7 138 735 B2

E8 JP 4 548 264 B2

E8' EP 1 750 353 B1

E9 FR 2 180 434 A1

E10 US 4 839 547 A

Dem hat die Patentinhaberin widersprochen und sinngemäß beantragt, das Patent

im erteilten Umfang, hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags vom 7. Juni 2018

beschränkt aufrechtzuerhalten.

Das DPMA, Patentabteilung 1.37, hat, nachdem es mit Bescheid vom

19. Dezember 2017 zusätzlich auf die Druckschrift

D7 JP H09-172 752 A (mit Maschinenübersetzung in die englische

Sprache)

hingewiesen hat, mit am Ende der Anhörung vom 19. Juni 2018 verkündetem

Beschluss das Patent im Umfang des Hilfsantrags vom 7. Juni 2018 beschränkt

aufrechterhalten.
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Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom

10. August 2018.

Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts,

Patentabteilung 1.37, vom 19. Juni 2018 aufzuheben und das

Patent 10 2007 042 075 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin, die ihre schriftsätzliche Anschlussbeschwerde in der

mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, stellt den Antrag,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen,

hilfsweise das Patent – in der nachfolgenden Reihenfolge – mit den

Patentansprüchen 1 und 2 laut einer der Fassungen des

Hilfsantrags 1 vom 19. März 2019 oder des Hilfsantrags 2 vom

29. Juni 2020 oder mit dem Patentanspruch 1 in der Fassung des

Hilfsantrags 3 vom 27. Juli 2020 beschränkt aufrecht zu erhalten.

Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Beschwerdeführerin noch auf die

Druckschrift

E11 DE 24 15 744 A1

hingewiesen.

Nach Auffassung der Einsprechenden sei das Patent nicht nur wegen mangelnder

Patentfähigkeit zu widerrufen, sondern auch deshalb, weil der Gegenstand des

Anspruchs 1 in der von der Patentabteilung 1.37 beschränkt aufrechterhaltenen

Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
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hinausgehe (§ 21 Abs. 4 PatG). Dies gelte auch für die Fassung nach dem

Hilfsantrag 1 vom 19. März 2019.

Zudem erfülle der Anspruch 1 in den verschiedenen Antragsfassungen nicht die

Anforderungen des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, weil der jeweilige Gegenstand nicht

hinreichend bestimmt, insbesondere unklar sei.

Der Patentanspruch 1 in der von der Patentabteilung 1.37 beschränkt

aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

Fahrzeug-Wechselstromgenerator, mit:

einem Rahmen (3a, 3b), der einen Endwandabschnitt (31) und einen

peripheren Wandabschnitt (32) enthält;

einem Statorkern (4a), der an der inneren Umfangsfläche des peripheren

Wandabschnitts (32) befestigt ist;

eine Statorwicklung (4b), die von einer Vielzahl an Phasenwicklungen

gebildet ist, wobei die Statorwicklung (4b) um den Statorkern (4a)

gewickelt ist und hintere und vordere Wicklungsenden (4c, 4d) aufweist,

die axial nach hinten hin und nach vorne hin jeweils von dem Statorkern

(4a) aus ragen;

einem Rotor, der radial innerhalb des Statorkernes (4a) gelegen ist und

von den Rahmen (3a, 3b9 [sic!] drehbar gehaltert ist; und

einem Kühllüfter (9) mit Zentrifugal-Lüfterblättern, der an einer Endfläche

des Rotors (2) befestigt ist;
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wobei der periphere Wandabschnitt (32) eine Kühlluft-Austragsöffnung

(33) aufweist, die benachbart zu dem Endwandabschnitt (31) gelegen ist,

der Endwandabschnitt (31) einen den Zentrifugal-Lüfterblättern

gegenüberliegenden Abschnitt (313) aufweist, der den Zentrifugal-

Lüfterblättern gegenüberliegt, und einen dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitt (314) aufweist, der axial dem hinteren

Wicklungsende (4d) gegenüberliegt,

wobei der dem Wicklungsende gegenüberliegende Abschnitt (314) mit

einem vorbestimmten Krümmungsradius gebogen ist und sich von dem

den Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüberliegendem [sic!] Abschnitt (313)

zu der Kühlluft-Austragsöffnung (33) hin erstreckt,

eine innere Endfläche des dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitts (313) [sic!] mit einer Vielzahl an linearen Ausnehmungsnuten

(319) ausgebildet ist, und mit einer Vielzahl am [sic!] linearen Vorsprung-

Wänden (320) ausgestattet ist, die sich jeweils radial nach außen hin

erstrecken und so angeordnet sind, dass sie einander in einer

vorbestimmten Teilung entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2)

abwechseln, und

wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder linearen Vorsprung-

Wand (320) stromaufwärts von einem radialen äußeren Ende derselben

in Bezug auf die Drehrichtung des Rotors gelegen ist, und wobei bei jeder

linearen Vorsprung-Wand (320) ein Tangenten-Neigungswinkel (ɗ1)

derselben bei deren radial äußeren Ende kleiner ist als ein Tangenten-

Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial innenliegenden Ende

(321).
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In der Fassung nach Hilfsantrag 1 vom 19. März 2020 lautet der Anspruch 1:

Fahrzeug-Wechselstromgenerator, mit:

einem Rahmen (3a, 3b), der einen Endwandabschnitt (31) und einen

peripheren Wandabschnitt (32) enthält;

einem Statorkern (4a), der an der inneren Umfangsfläche des peripheren

Wandabschnitts (32) befestigt ist;

eine Statorwicklung (4b), die von einer Vielzahl an Phasenwicklungen

gebildet ist, wobei die Statorwicklung (4b) um den Statorkern (4a)

gewickelt ist und hintere und vordere Wicklungsenden (4c, 4d) aufweist,

die axial nach hinten hin und nach vorne hin jeweils von dem Statorkern

(4a) aus ragen;

einem Rotor, der radial innerhalb des Statorkernes (4a) gelegen ist und

von den Rahmen (3a, 3b) drehbar gehaltert ist; und

einem Kühllüfter (9) mit Zentrifugal-Lüfterblättern, der an einer Endfläche

des Rotors (2) befestigt ist;

wobei der periphere Wandabschnitt (32) eine Kühlluft-Austragsöffnung

(33) aufweist, die benachbart zu dem Endwandabschnitt (31) gelegen ist,

der Endwandabschnitt (31) einen den Zentrifugal-Lüfterblättern

gegenüberliegenden Abschnitt (313) aufweist, der den Zentrifugal-

Lüfterblättern gegenüberliegt, und einen dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitt (314) aufweist, der axial dem hinteren

Wicklungsende (4d) gegenüberliegt,
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wobei der dem Wicklungsende gegenüberliegende Abschnitt (314) mit

einem vorbestimmten Krümmungsradius gebogen ist und sich von dem

den Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüberliegendem [sic!] Abschnitt (313)

zu der Kühlluft-Austragsöffnung (33) hin erstreckt,

eine innere Endfläche des dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitts (313) [sic!] mit einer Vielzahl an linearen Ausnehmungsnuten

(319) ausgebildet ist, und mit einer Vielzahl am [sic!] linearen Vorsprung-

Wänden (320) ausgestattet ist, die sich jeweils radial nach außen hin

erstrecken und so angeordnet sind, dass sie einander in einer

vorbestimmten Teilung entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2)

abwechseln,

wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder linearen Vorsprung-

Wand (320) stromaufwärts von einem radialen äußeren Ende derselben

in Bezug auf die Drehrichtung des Rotors gelegen ist und jede lineare

Vorsprung-Wand (320) im Querschnitt von der Seite des hinteren

Wicklungsendes (4d) aus betrachtet an die Gestalt eines Zentrifugal-

Lüfterblatts angenähert ist, und

wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand (320) ein Tangenten-

Neigungswinkel (ɗ1) derselben bei deren radial äußeren Ende kleiner ist

als ein Tangenten-Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 vom 29. Juni 2020 lautet der Anspruch 1:

Fahrzeug-Wechselstromgenerator, mit:

einem Rahmen (3a, 3b), der einen Endwandabschnitt (31) und einen

peripheren Wandabschnitt (32) enthält;
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einem Statorkern (4a), der an der inneren Umfangsfläche des peripheren

Wandabschnitts (32) befestigt ist;

eine Statorwicklung (4b), die von einer Vielzahl an Phasenwicklungen

gebildet ist, wobei die Statorwicklung (4b) um den Statorkern (4a)

gewickelt ist und hintere und vordere Wicklungsenden (4c, 4d) aufweist,

die axial nach hinten hin und nach vorne hin jeweils von dem Statorkern

(4a) aus ragen;

einem Rotor, der radial innerhalb des Statorkernes (4a) gelegen ist und

von den Rahmen (3a, 3b) drehbar gehaltert ist; und

einem Kühllüfter (9) mit Zentrifugal-Lüfterblättern, der an einer Endfläche

des Rotors (2) befestigt ist;

wobei der periphere Wandabschnitt (32) eine Kühlluft-Austragsöffnung

(33) aufweist, die benachbart zu dem Endwandabschnitt (31) gelegen ist,

der Endwandabschnitt (31) einen den Zentrifugal-Lüfterblättern

gegenüberliegenden Abschnitt (313) aufweist, der den Zentrifugal-

Lüfterblättern gegenüberliegt, und einen dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitt (314) aufweist, der axial dem hinteren

Wicklungsende (4d) gegenüberliegt,

wobei der dem Wicklungsende gegenüberliegende Abschnitt (314) mit

einem vorbestimmten Krümmungsradius gebogen ist und sich von dem

den Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüberliegendem [sic!] Abschnitt (313)

zu der Kühlluft-Austragsöffnung (33) hin erstreckt,
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eine innere Endfläche des dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitts (313) [sic!] mit einer Vielzahl an linearen Ausnehmungsnuten

(319) ausgebildet ist, und mit einer Vielzahl am [sic!] linearen Vorsprung-

Wänden (320) ausgestattet ist, die sich jeweils radial nach außen hin

erstrecken und so angeordnet sind, dass sie einander in einer

vorbestimmten Teilung entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2)

abwechseln,

wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder linearen Vorsprung-

Wand (320) stromaufwärts von einem radialen äußeren Ende derselben

in Bezug auf die Drehrichtung des Rotors gelegen ist und jede lineare

Vorsprung-Wand (320) im Querschnitt von der Seite des hinteren

Wicklungsendes (4d) aus betrachtet eine Gestalt aufweist, die grob die

gleiche ist wie ein Zentrifugal-Lüfterblatt, und

wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand (320) ein Tangenten-

Neigungswinkel (ɗ1) derselben bei deren radial äußeren Ende kleiner ist

als ein Tangenten-Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

In der Fassung nach Hilfsantrag 3 vom 27. Juli 2020 lautet der Anspruch 1:

Fahrzeug-Wechselstromgenerator, mit:

einem Rahmen (3a, 3b), der einen Endwandabschnitt (31) und einen

peripheren Wandabschnitt (32) enthält;

einem Statorkern (4a), der an der inneren Umfangsfläche des peripheren

Wandabschnitts (32) befestigt ist;
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eine Statorwicklung (4b), die von einer Vielzahl an Phasenwicklungen

gebildet ist, wobei die Statorwicklung (4b) um den Statorkern (4a)

gewickelt ist und hintere und vordere Wicklungsenden (4c, 4d) aufweist,

die axial nach hinten hin und nach vorne hin jeweils von dem Statorkern

(4a) aus ragen;

einem Rotor, der radial innerhalb des Statorkernes (4a) gelegen ist und

von den Rahmen (3a, 3b) drehbar gehaltert ist; und

einem Kühllüfter (9) mit Zentrifugal-Lüfterblättern, der an einer Endfläche

des Rotors (2) befestigt ist;

wobei der periphere Wandabschnitt (32) eine Kühlluft-Austragsöffnung

(33) aufweist, die benachbart zu dem Endwandabschnitt (31) gelegen ist,

der Endwandabschnitt (31) einen den Zentrifugal-Lüfterblättern

gegenüberliegenden Abschnitt (313) aufweist, der den Zentrifugal-

Lüfterblättern gegenüberliegt, und einen dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitt (314) aufweist, der axial dem hinteren

Wicklungsende (4d) gegenüberliegt,

wobei der dem Wicklungsende gegenüberliegende Abschnitt (314) mit

einem vorbestimmten Krümmungsradius gebogen ist und sich von dem

den Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüberliegendem [sic!] Abschnitt (313)

zu der Kühlluft-Austragsöffnung (33) hin erstreckt,

eine innere Endfläche des dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitts (314) mit einem knotenförmigen Vorsprung (318) ausgestattet

ist, der sich entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2) an einer

Position im Anschluss an die Kühlluft-Austragsöffnung (33) erstreckt und

zu dem hinteren Wicklungsende (4d) hin ragt,
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die innere Endfläche des dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitts (314) ferner mit einer Vielzahl an linearen Ausnehmungsnuten

(319) ausgebildet ist, und mit einer Vielzahl am [sic!] linearen Vorsprung-

Wänden (320) ausgestattet ist, die sich jeweils radial nach außen hin

erstrecken und so angeordnet sind, dass sie einander in einer

vorbestimmten Teilung entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2)

abwechseln,

wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder linearen Vorsprung-

Wand (320) stromaufwärts von einem radialen äußeren Ende derselben

in Bezug auf die Drehrichtung des Rotors gelegen ist und jede lineare

Vorsprung-Wand (320) im Querschnitt von der Seite des hinteren

Wicklungsendes (4d) aus betrachtet eine Gestalt aufweist, die grob die

gleiche ist wie ein Zentrifugal-Lüfterblatt, und

wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand (320) ein Tangenten-

Neigungswinkel (ɗ1) derselben bei deren radial äußeren Ende kleiner ist

als ein Tangenten-Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

Wegen des Wortlauts des jeweiligen Unteranspruchs 2 in den Fassungen nach

Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 sowie der weiteren Einzelheiten wird auf die

Akte verwiesen.
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II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der

Einsprechenden hat in der Sache auch Erfolg, denn der jeweilige Gegenstand des

Anspruchs 1 ist in keiner der verteidigten Anspruchsfassungen patentfähig (§ 21

Abs. 1 Nr. 1 PatG).

1. Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Solche

sind auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht worden.

2. Das Streitpatent möchte einen Fahrzeug-Wechselstromgenerator schaffen,

der eine kompakte Größe, ein geringes Gewicht, eine hohe Ausgangsleistung und

einen hohen Wirkungsgrad besitzt (Streitpatentschrift, Absätze 0002, 0007). Hierzu

soll mittels einer verbesserten Rahmenkonstruktion (Absatz 0001) die Luftkühlung

der Statorwicklung verbessert und die Geräuschentwicklung des verwendeten

Kühllüfters reduziert werden (Absätze 0002, 0007, 0013).

Insbesondere soll die Kühlqualität der Statorwicklungsköpfe – bei geringen

Strömungsverlusten – verbessert werden (Absätze 0039, 0040, 0042, 0050 0055).

3. Hierzu schlägt der Anspruch 1 in der von der Patentabteilung 1.37 beschränkt

aufrechterhaltenen Fassung (Hauptantrag der Patentinhaberin) einen Fahrzeug-

wechselstromgenerator vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1 Fahrzeug-Wechselstromgenerator, mit

1.1 einem Rahmen (3a, 3b),

1.1.1 der einen Endwandabschnitt (31) und

1.1.2 einen peripheren Wandabschnitt (32) enthält;

1.2 einem Statorkern (4a)

1.2.1 der an der inneren Umfangsfläche des peripheren

Wandabschnitts (32) befestigt ist;
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1.3 eine Statorwicklung (4b),

1.3.1 die von einer Vielzahl an Phasenwicklungen gebildet

ist,

1.3.2 wobei die Statorwicklung (4b) um den Statorkern (4a)

gewickelt ist und

1.3.3 hintere und vordere Wicklungsenden (4c, 4d)

aufweist, die axial nach hinten hin und nach vorne hin

jeweils von dem Statorkern (4a) aus ragen;

1.4 einem Rotor,

1.4.1 der radial innerhalb des Statorkernes (4a) gelegen ist

und von den Rahmen (3a, 3b) drehbar gehaltert ist;

und

1.5 einem Kühllüfter (9) mit

1.5.1 Zentrifugal-Lüfterblättern,

1.5.2 der an einer Endfläche des Rotors (2) befestigt ist;

1.1.2... wobei der periphere Wandabschnitt (32)

1.1.2.1 eine Kühlluft-Austragsöffnung (33) aufweist,

1.1.2.1.1 die benachbart zu dem Endwandabschnitt (31)

gelegen ist,

1.1.1... der Endwandabschnitt (31)

1.1.1.1 einen den Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüber-

liegenden Abschnitt (313) aufweist, der den

Zentrifugal-Lüfterblättern gegenüberliegt, und

1.1.1.2 einen dem Wicklungsende gegenüberliegenden

Abschnitt (314) aufweist, der axial dem hinteren

Wicklungsende (4d) gegenüberliegt,

1.1.1.2.1 wobei der dem Wicklungsende gegenüber-

liegende Abschnitt (314) mit einem

vorbestimmten Krümmungsradius gebogen ist

und
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1.1.1.2.2 sich von dem den Zentrifugal-Lüfterblättern

gegenüberliegenden Abschnitt (313) zu der

Kühlluft-Austragsöffnung (33) hin erstreckt,

1.1.1.2.3 eine innere Endfläche des dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitts (314) mit einer

Vielzahl an linearen Ausnehmungsnuten (319)

ausgebildet ist, und mit einer Vielzahl am

linearen Vorsprung-Wänden (320) ausgestattet

ist,

1.1.1.2.3.1 die sich jeweils radial nach außen hin

erstrecken und

1.1.1.2.3.2 so angeordnet sind, dass sie einander in einer

vorbestimmten Teilung entlang einer

Umfangsrichtung des Rotors (2) abwechseln,

und

1.1.1.2.3.3 wobei ein radial innenliegendes Ende (321)

jeder linearen Vorsprung-Wand (320)

stromaufwärts von einem radialen äußeren

Ende derselben in Bezug auf die Drehrichtung

des Rotors gelegen ist, und

1.1.1.2.3.5 wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand

(320) ein Tangenten-Neigungswinkel (ɗ1)

derselben bei deren radial äußeren Ende

kleiner ist als ein Tangenten-Neigungswinkel

(ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

Der Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 vom 19. März 2019 basiert

auf dem Anspruch 1 nach Hauptantrag, wobei das zusätzliche Merkmal

1.1.1.2.3.4HA1 zwischen die Merkmale 1.1.1.2.3.3 und 1.1.1.2.3.5 eingefügt ist.

Damit haben die letzten drei Merkmale den folgenden Wortlaut:
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1.1.1.2.3.3 wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder

linearen Vorsprung-Wand (320) stromaufwärts von

einem radialen äußeren Ende derselben in Bezug auf

die Drehrichtung des Rotors gelegen ist und

1.1.1.2.3.4HA1 jede lineare Vorsprung-Wand (320) im Querschnitt

von der Seite des hinteren Wicklungsendes (4d) aus

betrachtet an die Gestalt eines Zentrifugal-Lüfterblatts

angenähert ist, und

1.1.1.2.3.5 wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand (320) ein

Tangenten-Neigungswinkel (ɗ1) derselben bei deren

radial äußeren Ende kleiner ist als ein Tangenten-

Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

Der Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 vom 29. Juni 2020 basiert

auf dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1, wobei die letzten drei Merkmale den

folgenden Wortlaut haben:

1.1.1.2.3.3 wobei ein radial innenliegendes Ende (321) jeder

linearen Vorsprung-Wand (320) stromaufwärts von

einem radialen äußeren Ende derselben in Bezug auf

die Drehrichtung des Rotors gelegen ist und

1.1.1.2.3.4HA2 jede lineare Vorsprung-Wand (320) im Querschnitt

von der Seite des hinteren Wicklungsendes (4d) aus

betrachtet eine Gestalt aufweist, die grob die gleiche

ist wie ein Zentrifugal-Lüfterblatt, und

1.1.1.2.3.5 wobei bei jeder linearen Vorsprung-Wand (320) ein

Tangenten-Neigungswinkel (ɗ1) derselben bei deren

radial äußeren Ende kleiner ist als ein Tangenten-
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Neigungswinkel (ɗ2) derselben bei deren radial

innenliegenden Ende (321).

Der Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 3 vom 27. Juli 2020 basiert

auf dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, wobei das Merkmal 1.1.1.2.3 lautet:

1.1.1.2.3HA3 eine innere Endfläche des dem Wicklungsende

gegenüberliegenden Abschnitts (314) mit einem

knotenförmigen Vorsprung (318) ausgestattet ist, der

sich entlang einer Umfangsrichtung des Rotors (2) an

einer Position im Anschluss an die Kühlluft-

Austragsöffnung (33) erstreckt und zu dem hinteren

Wicklungsende (4d) hin ragt, wobei die innere

Endfläche des dem Wicklungsende gegenüber-

liegenden Abschnitts (314) ferner mit einer Vielzahl an

linearen Ausnehmungsnuten (319) ausgebildet ist,

und mit einer Vielzahl am linearen Vorsprung-Wänden

(320) ausgestattet ist,

4. Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (FH) oder Bachelor der

Fachrichtung Maschinenbau, der über eine mehrjährige Erfahrung in der

Entwicklung von Luftkühlungen für Fahrzeug-Wechselstromgeneratoren verfügt

und vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Strömungsmechanik, insbesondere

der Fluiddynamik, hat.

5. Die einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 nach den verschiedenen

Antragsfassungen sind aus Sicht eines solchen Fachmanns wie folgt zu verstehen:
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a) Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Fahrzeuge verfügen regelmäßig

über einen Wechselstromgenerator (Merkmal 1), der die elektrische Anlage des

Fahrzeugs mit Energie versorgt. Der Generator ist üblicherweise über einen

Keil(rippen)riemen mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden und

bezieht auf diese Weise mechanische Energie, die er in elektrische Energie

umwandelt. Die dabei erzeugte 3-Phasen-Wechselspannung („Drehstromlicht-

maschine“) wird gleichgerichtet und auf die Bordnetzspannung des Fahrzeugs (12

oder 24 Volt) geregelt. Typischerweise sind die Generatoren als fremderregte

Innenläufermaschinen ausgebildet, wobei der Rotorstrom über sogenannte Bürsten

und Schleifringe zugeführt und geregelt wird (Streitpatentschrift, Absatz 0026). In

den Statorwicklungen wird die 3-Phasen-Wechselspannung induziert.

b) Fahrzeug-Wechselstromgeneratoren müssen durch die steigende Anzahl

von elektrischen Verbrauchern eine immer höhere elektrische Leistung liefern.

Dabei sollen sie einen hohen Wirkungsgrad haben und zugleich klein und leicht sein

(Absatz 0002). Um diesen gegensätzlichen Anforderungen zu genügen, ist unter

anderem eine effektive Kühlung, insbesondere der Statorwicklungen und ihrer

Wickelköpfe (Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3) erforderlich. Die Kühlung ist zumeist

– so auch im Streitpatent – als reine Luftkühlung ausgeführt, wobei auf beiden

axialen Endflächen (Merkmal 1.5.2) des innerhalb des Statorkerns (Merkmal 1.2)

angeordneten Rotors (Merkmale 1.4, 1.4.1) ein Kühllüfter (Merkmal 1.5) befestigt

ist. Dessen „Zentrifugal-Lüfterblätter“ (Merkmal 1.5.1) sind so geformt, dass sie über

im axialen Endbereich des mehr oder weniger hohlzylinderförmigen Gehäuses

angeordnete Öffnungen Luft ansaugen, die nach Abkühlen der Statorwicklungen

über im Gehäusemantel angeordnete Öffnungen radial ausgestoßen wird, wie dies

auch der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der Streitpatentschrift zu

entnehmen ist:
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Figur 1 der Streitpatentschrift mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat

Dabei werden insbesondere die axial nach hinten und nach vorne aus dem

Statorkern hinausragenden Wicklungsenden 4c, 4d (Merkmal 1.3.3), also die

Wicklungsköpfe der Statorwicklung 4b, gekühlt.

c) Die Komponenten des Fahrzeug-Wechselstromgenerators werden

fachüblich von einem (zweiteiligen) Rahmen 3a, 3b nach Merkmal 1.1 gehalten

und/oder von einem solchen umgeben, wie dies der vorstehend wiedergegebenen

Figur 1 zu entnehmen ist.

Der Rahmen bzw. jedes der beiden Rahmenteile 3a, 3b weist gemäß den

Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2 einen „Endwandabschnitt“ und einen „peripheren

Wandabschnitt“ auf. Die peripheren Wandabschnitte 32 bilden einen Teil der
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Mantelfläche des hohlen, mehr oder weniger kreiszylinderförmigen Rahmes 3a, 3b,

während die Endwandabschnitte 31 zu den beiden Grundflächen gehören.

Die Endwandabschnitte 31 untergliedern sich in einen radial außenliegenden

Ringabschnitt 311, einen radial innenliegenden Nabenabschnitt 312 und einen

dazwischen befindlichen Speichenabschnitt (ohne Bezugszeichen), wie auch die

nachfolgend wiedergegebene Figur 2 zeigt:

Figur 2 mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat

d) Der Endwandabschnitt 31, insbesondere dessen Ringabschnitt 311, gliedert

sich in radialer Richtung gemäß den Merkmalen 1.1.1.1 und 1.1.1.2 in einen radial

innen liegenden Abschnitt 313, der den Lüfterblättern des Kühllüfters

gegenüberliegt, sowie in einen radial außenliegenden Abschnitt 314, der axial dem

hinteren Wicklungsende 4d gegenüberliegt, wie ebenfalls aus Figur 2 ersichtlich ist:
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Ausschnitt aus Figur 2 mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat

Zwischen dem peripheren Wandabschnitt 32 und dem Endwandabschnitt 31 liegt

die Kühlluftaustragsöffnung 33 (Merkmale 1.1.2.1, 1.1.2.1.1). Der dem

Wicklungsende 4d gegenüberliegende Abschnitt 314 erstreckt sich gemäß Merkmal

1.1.1.2.2 nach radial außen bis zu der Kühlluftaustragsöffnung 33 und ist mit einem

vorbestimmten Krümmungsradius gebogen (Merkmal 1.1.1.2.1). Dieser Radius gibt

an, wie stark der Abschnitt 314 – im axialen Schnitt betrachtet – von einer rein

radialen Ausrichtung abweicht und sich axial nach innen neigt, um eine auch axial

gerichtete Anströmung des Wicklungsendes 4d zu erreichen. Dabei muss die

Krümmung der Innenseite 316 des Abschnitts 314 nicht zwangsläufig identisch mit

derjenigen des gesamten Abschnitts 314 sein, wie dies z. B. aus der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 7 ersichtlich ist:

Ausschnitt aus Figur 7 mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat
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e) Der dem axial hinteren Wicklungsende 4d gegenüberliegende Abschnitt 314

weist an seiner inneren Endfläche 316 eine Vielzahl von linearen

Ausnehmungsnuten 319 und linearen Vorsprung-Wänden 320 auf (Merkmal

1.1.1.2.3), die sich jeweils radial nach außen hin erstrecken (Merkmal 1.1.1.2.3.1)

und so angeordnet sind, dass sie sich in einer vorbestimmten Teilung entlang der

Umfangsrichtung des Rotors abwechseln (Merkmal 1.1.1.2.3.2), wie dies

beispielhaft aus den Figuren 8 und 9 ersichtlich ist:

Fig. 8 mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat

Fig. 9 mit Kommentierung und Kolorierung durch den Senat

Die Angaben in den Merkmalen 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.3.1, 1.1.1.2.3.3 und 1.1.1.2.3.5

sind für den Fachmann nur anhand der Figuren 8 und 9 und der zugehörigen

Beschreibung nachvollziehbar:
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- Die Vorsprung-Wände 320 sind insofern eher länglich geformt, als dass ihre

„Länge“ in „Radialrichtung“, d. h. von ihrem radial innen liegenden Ende 321

bis zu ihrem radial äußeren Ende 322, größer als ihre „Breite“ in

„Umfangsrichtung“ ist, denn jeweils zwei Vorsprung-Wände 320 bilden mit

der dazwischenliegenden Ausnehmungsnut 319 einen „langen“ Kühlkanal

(Absatz 0055).

- Die Längsachse bzw. Schwerpunktlinie der Vorsprung-Wände 320 verläuft

zwischen ihrem radial inneren Ende 321 und äußerem Ende 322 nicht in

Radialrichtung, sondern ist in Drehrichtung des Rotors gekippt (Merkmal

1.1.1.2.3.3).

- Die Vorsprung-Wände 320 verlaufen in ihrer Längsrichtung nicht gerade,

sondern in Drehrichtung des Rotors gekrümmt, wobei der

Krümmungsradius am radial inneren Ende 321 wesentlich kleiner sein muss

als am äußerem Ende 322, damit die Beziehung zwischen den Tangenten-

Neigungswinkeln ɗ1 und ɗ2 erfüllt ist (Merkmal 1.1.1.2.3.5). Wie die

Tangenten-Neigungswinkeln ɗ1 und ɗ2 bestimmt sind, erläutert das Patent

beispielhaft anhand der Figur 9, ohne allerdings im Einzelnen anzugeben,

zwischen welchen Geraden die Winkel definiert sind, da für jeden der

beiden Winkel jeweils nur eine Gerade eingezeichnet ist. Für die

Bestimmung der jeweils zweiten Gerade wird der Fachmann ausgehend

von den Erläuterungen zu Figur 9 und seinem Fachwissen das Folgende

erwägen:

-- Im radialen Schnitt betrachtet (Figur 9) hat der dem Wicklungsende 4d

gegenüberliegende Abschnitt 314 des Endwandabschnitts 31 die Form

eines Kreisrings mit dem inneren Radius r1 und dem äußeren Radius r2.

-- Eine erste Tangente wird unstreitig im Punkt 322 an den äußeren Kreis

mit dem Radius r2 gelegt.

-- An die in Bezug auf die Drehrichtung des Rotors „linke Seitenfläche“ der

gekrümmten Vorsprung-Wand 320 wird in einem geeigneten Punkt eine

zweite Tangente gelegt; dabei ist dieser Punkt der linken Seitenfläche so
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zu wählen, dass er in einem radial äußeren Bereich der Vorsprung-Wand

320 liegt und dass die Krümmung der „linken Seitenfläche“ dort möglichst

gering ist, d. h., dass die so konstruierte Tangente die Krümmung der

Vorsprung-Wand 320 in diesem Bereich hinreichend gut charakterisiert.

-- Der Winkel zwischen den beiden so bestimmten Tangenten ist der

Tangenten-Neigungswinkel ɗ1, wie dies aus der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 9 ersichtlich ist:

Figur 9 mit durch den Senat eingefügten Tangenten zu einer möglichen Wahl des

Tangenten-Neigungswinkels ɗ1

-- Zur Bestimmung des Tangenten-Neigungswinkels ɗ2 wird

dementsprechend eine erste Tangente im Punkt 321 an den inneren

Kreis mit dem Radius r1 und eine zweite Tangente in einem geeigneten

Punkt der „rechten Seitenfläche“ der Vorsprung-Wand 320 gelegt:

Figur 9 mit durch den Senat eingefügten Tangenten zu einer möglichen Wahl des

Tangenten-Neigungswinkels ɗ2
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-- Die Wahl der jeweils als geeignet geltenden Punkte für die Konstruktion

der beiden Tangenten an der Vorsprungswand bleibt im Übrigen

unbestimmt. Es steht somit im Ermessen des Fachmanns, eine

sinnvolle Festlegung zu treffen.

- Die Vorsprung-Wände 320 müssen nicht stetig gekrümmt sein, denn die

Anforderungen hinsichtlich der Tangenten-Neigungswinkel nach Merkmal

1.1.1.2.3.5 sind beispielsweise auch für solche Verläufe erfüllt, bei denen

die Vorsprung-Wände 320 aus mehreren, jeweils gerade verlaufenden,

Teilen zusammengesetzt sind:

Möglicher Verlauf einer Vorsprung-Wand 320

gemäß den Merkmalen 1.1.1.2.3.3 und 1.1.1.2.3.5

- Die nach axial innen gerichteten Endflächen der Vorsprung-Wände 320 sind

im axialen Schnitt nicht exakt radial ausgerichtet, sondern weisen über ihre

gesamte „radiale Länge“ eine konstante Neigung („linear“) nach axial innen

auf:

Ausschnitt aus der Figur 8 mit Kommentierung

und Kolorierung durch den Senat
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- Die Ausnehmungsnuten 319 verlaufen – im axialen Schnitt betrachtet – nur

im radial innen liegenden Bereich des Abschnitts 314 mit konstanter

Neigung nach axial innen („linear“), während sie in dem radial

außenliegenden Bereich stärker nach axial innen gerichtet und gekrümmt

sind, um die gewünschte axiale Anströmung des Wicklungsendes 4d zu

ermöglichen:

Ausschnitt aus der Figur 8 des Streitpatents

f) Nach alledem entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1 in der Fassung nach

Hauptantrag das Folgende: Der beanspruchte Fahrzeug-Wechselstromgenerator

weist einen als Radialventilator ausgebildeten Kühllüfter auf. Dieser saugt in

Axialrichtung Luft aus der Umgebung an und stößt diese in Radialrichtung aus.

Dabei kommt zumindest ein Teil der Kühlluft mit dem hinteren Rahmenteil in

Berührung. Dieses weist Kühlkanäle auf, die so geformt sind, dass die Kühlluft nicht

nur radial durch das Gehäuse strömt, sondern auch Bewegungskomponenten in

Umfangs- und Axialrichtung erhält, was für eine bessere Kühlung der Wickelköpfe

sorgt (Absatz 0055).

g) Nach dem Merkmal 1.1.1.2.3.4HA1 bzw. 1.1.1.2.3.4HA2 sind die Vorsprung-

Wände 320 – im radialen Querschnitt, betrachtet vom Inneren des Generators mit
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Blickrichtung nach axial außen – „an die Gestalt eine Zentrifugal-Lüfterblatts

angenähert“ bzw. weisen „grob die gleiche“ Gestalt wie ein solches auf.

Der Fachmann kennt eine Vielzahl von unterschiedlich gestalteten Zentrifugal-

Lüfterblättern, die in Zentrifugal-Ventilatoren (= Radialventilatoren) zum Einsatz

kommen. So zeigt z. B. die Druckschrift WO 2005/093930 A1 (Druckschrift E6)

einen Radial- bzw. Zentrifugal-Ventilator (Seite 22, Absatz 2: „tous types de

ventilateurs, centrifuge“; Seite 15, Absatz 4: „L'air' pénètre axialement par les ouies

axiales 61/62 faisant office d'entrées d'air, … et sort de l'enveloppe 10 par les ouies

radiales 71/72 faisant office de sorties d'air.“) mit Zentrifugal-Lüfterblättern 51, die

in radialer Richtung gerade verlaufen und von einer axialen Richtung aus betrachtet

einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen (Seite 15, Absatz 1):

Druckschrift E6, Figuren 2 bis 4

Die in der Figur 9 der Streitpatentschrift dargestellte Gestalt der linearen Vorsprung-

Wände ist somit nur eine unter vielen möglichen und wird vom Fachmann nicht

einschränkend verstanden.




























